
Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Maurer und Maurerin (§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung ein-
beziehen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben unter Berücksichtigung bauphysikalischer 
Anforderungen auf Umsetzbarkeit prüfen

o) Gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) branchenübliche Software anwenden
q) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
r) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Wetter- und Witterungsmessungen, dokumen-
tieren und bewerten

s) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

4 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vor-
gegebenem Verkehrszeichenplan aufstellen und 
unterhalten

ee) Sicherungsmaßnahmen bei Instandhaltungsarbeiten 
ergreifen

ff) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

gg) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

hh) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

g) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

h) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt vermeiden

i) Förder- und Transportgeräte bedienen, Last-
aufnahme- und Anschlagmittel einsetzen

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden
j) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

u) Schalungen für Podeste und gerade Treppenläufe 
herstellen und betonierfähig aufbauen

v) Schalungen für sichtbaren Beton herstellen
w) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere 

unter Einhaltung der Betondeckung einbauen
x) Fertigteile, insbesondere Treppen und Balkonplatten, 

unter Berücksichtigung technischer Anforderungen 
einbauen

y) Bauteile aus Beton und Stahlbeton gegen Feuchtig-
keit abdichten

z) Halbfertigteile transportieren, lagern, prüfen, zur 
Weiterverarbeitung vorbereiten und montieren

aa) Elementdecken unter Berücksichtigung technischer 
Anforderungen verlegen

bb) Elementwände unter Berücksichtigung technischer 
Anforderungen versetzen

10

7 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

u) Verbände für unterschiedliche Mauerwerkskörper, 
insbesondere für Pfeiler und Vorlagen, auswählen

v) Pfeiler und Vorlagen herstellen
w) bewehrtes Mauerwerk herstellen
x) Mauerwerk mit systemgebundenen Verfahren und 

Bauweisen herstellen
y) Wandtafeln aus Mauerwerk transportieren und 

montieren
z) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilen aus Stahl 

oder Stahlbeton überdecken
aa) Bögen herstellen
bb) Außenmauerwerk, insbesondere Treppen, herstellen
cc) Stahlbauteile, insbesondere bei zweischaligem 

Mauerwerk, einbauen
dd) Abgasanlagen, insbesondere Schornsteine, aus 

Fertigteilen montieren
ee) Baukörper aus Steinen gegen drückendes Wasser 

abdichten

25

8 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

h) Wärmedammsysteme für Innen- Außenflächen unter-
scheiden

i) Mauerwerk an Innen- und Außenflächen aus Dämm-
steinen herstellen

j) Dämmstoffe in und an erdberührenden Bauteilen, 
Wänden, Decken, Schächte und Stützen an- und ein-
bringen

k) Modernisierungen vorhandener Systeme durchführen
l) Brandschutzbestimmungen beachten
m) Brandschutzbekleidungen einbauen
n) Brandschutzabschlüsse im Mauerwerk herstellen
o) Schallschutzmaßnahmen unterscheiden
p) Schallschutzanschlüsse herstellen
q) Einbauteile für den Schallschutz montieren

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Putzen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

k) Wärmedämm-, Sonder- und Kunstharzputze unter-
scheiden, auswählen und herstellen

l) natürliche Putze, insbesondere Lehmputze, unter-
scheiden, auswählen und herstellen

m) Putzoberflächen nach verschiedenen Methoden ge-
stalten

2

10 Instandhalten und Sichern 
von Baukörpern 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Verfahren zur Instandhaltung unterscheiden und aus-
wählen

b) Instandhaltungen, insbesondere bei Mauerwerken 
aus natürlichen und künstlichen Steinen, Putzen, 
Estrichen, Beton- und Stahlbetonteilen und Wärme-
dämmsystemen, durchführen

c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

d) Schaden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
e) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
f) Art und Umfang der Instandhaltung festlegen

5

11 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kontrol-

lieren und dokumentieren sowie Reinigungsmaßnah-
men kontrollieren und dokumentieren

l) Kunden und Kundinnen und betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

m) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
n) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
o) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
p) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

q) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

2
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